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Obwohl der besondere Status 
des deutsch-deutschen Han

dels durch das „Protokoll über den 
Innerdeutschen Handel zum EWG- 
Vertrag“ und die Röm ischen Ver
träge rechtlich abgesichert ist, ha
ben Politiker und Verbände aus den 
anderen EG-Ländern immer w ieder 
versucht, diesen Status in Frage zu 
stellen. Dies erfolgte mit der Be
gründung, daß der innerdeutsche 
Handel für die EG eine offene 
Flanke darstelle. Um diese D iskus
sion im Zuge der Realisierung des 
Europäischen Binnenm arktes nicht 
erneut aufkeim en zu lassen, hat die 
Bundesregierung dafür Sorge ge
tragen, daß auch in der E inheitli
chen Europäischen Akte keine ge
genüber dem Ergänzungsprotokoll 
zu den Röm ischen Verträgen abw ei
chende Feststellung bezüglich des 
innerdeutschen Handels getroffen 
worden ist. Unsere Partner in der 
Europäischen G em einschaft haben 
dam it den besonderen Charakter 
des deutsch-deutschen Handels 
auch für die Zeit nach 1992 aner
kannt.

Rein rechtlich ist die Situation 
also geklärt. Politisch muß sich die 
Bundesregierung dennoch darauf 
einstellen, daß in den einzelnen EG- 
Partnerländern immer w ieder Miß
trauen gegenüber dem innerdeut
schen Handel aufkom m en wird. 
Erst jüngst hat die britische Textilin
dustrie ihre diesbezüglichen Vorbe
halte in scharfer Form angemeldet. 
B isher konnten sich die einzelnen 
EG-Länder durch besondere Maß
nahm en selbst gegen DDR-Pro- 
dukte aus der Bundesrepublik 
schützen, wenn sie Schäden für die 
eigenen Märkte befürchteten. So 
verbieten Frankreich und die Bene- 
lux-Staaten den Import von Waren 
aus der DDR ganz generell. Mit der 
Beseitigung der G renzkontrollen 
Ende 1992 entfallen derartige Maß
nahmen zum Selbstschutz. Um so 
mehr ist die Bundesregierung gefor-
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dert, durch praktische Vorkehrun
gen sicherzustellen, daß die Spie l
regeln des innerdeutschen Handels 
eingehalten werden und die Bun
desrepublik künftig nicht zur Dreh
scheibe für DDR-W aren in die üb
rige EG wird.

Worum geht es im einzelnen? Für 
die Bundesrepublik ist der Handel 
mit der DDR B innenhandel; en t
sprechend wird auf die Bezüge aus 
der DDR kein EG-Außenzoll erho
ben. Zur Förderung der DDR-Liefe- 
rungen in die Bundesrepublik wur
den zur Zeit der Großen Koalition 
diese Lieferungen überdies durch 
Um satzsteuervergütungen begün
stigt. Durch den unkontrollierten 
Reexport von DDR-W aren in die an
deren EG-Länder würde also der d i
rekte Handel der EG -Länder mit der 
DDR diskrim iniert. Aufgabe der 
Bundesregierung ist es nun, zu ga
rantieren, daß DDR-W aren von der 
Bundesrepublik aus erst dann in an
dere EG-Länder weiterfließen, 
wenn diese Waren zuvor mit dem 
EG-Außenzoll belegt und die Um 
satzsteuervergütungen zurückge
zahlt worden sind. Damit wären die 
wettbewerbsverzerrenden Bela

stungsunterschiede zu den von den 
einzelnen EG-Ländern direkt aus 
der DDR im portierten Waren be
seitigt.

Damit der Weg reexportfähiger 
Produkte auch im geöffneten EG- 
M arkt ständig zu verfolgen ist, be
darf es aber entweder umständli
cher M eldeverpflichtungen der be
teiligten Firmen oder entsprechen
der Kennzeichnungen am Produkt 
selbst bzw. auf den diesbezüglichen 
Rechnungen. Zu entscheiden ist 
darüber hinaus, von wem letztlich 
der fällig werdende Zoll und die 
Rückzahlung der Umsatzsteuerver
gütung an welche Stelle in der Bun
desrepublik oder im Ausland zu lei
sten sein wird. Bei der technischen 
Ausgestaltung der nachträglichen 
Belastung scheint besondere Sorg
falt angeraten; denn durch die Art, 
w ie die Belastung im einzelnen vor
genom m en wird, könnte der inner
deutsche Handel seinerseits Scha
den nehmen. Ein Zuvie l an Bürokra
tie und die betonte Hervorhebung 
der Herkunft der einzelnen Waren 
könnten näm lich die Entwicklung 
des innerdeutschen Handels beein
trächtigen. Auf der anderen Seite 
stellen derartige Maßnahmen die 
Voraussetzung dafür dar, daß aus 
der DDR stam m ende Waren im Eu
ropäischen Binnenm arkt handelbar 
bleiben. Vor diesem  Hintergrund 
nim m t es nicht wunder, daß in den 
zuständigen M inisterien bis heute 
noch keine endgültige Verfahrenslö
sung gefunden worden ist.

Die Bundesregierung wird sich 
darüber hinaus auch mit dem Pro
blem der unterschiedlichen Import
kontingente der einzelnen EG-Län- 
der gegenüber den sozialistischen 
Ländern zu befassen haben. Bis es 
hier zu einer Harmonisierung 
kommt, könnten vorerst sensible 
Produktgruppen von vornherein für 
den W iederexport gesperrt und auf 
diese W eise die Interessen der EG- 
Partnerländer berücksichtigt werden.
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